
Beispiel einer Dokumentation zur Temperaturüberwachung 

Temperaturüberwachung  Monat ___________________ Jahr ________ 

Bei der Lagerung von kühlpflichtigen Lebensmitteln sind in allen Frostern, Gefriertruhen, Gefrier- und Kühlschrän-
ken sowie beim Transport die Temperaturen zu messen und zu notieren. 

 Die Temperaturen in Frostern, Gefrierschränken und -truhen müssen bei mindestens -18°C liegen. 

 In Kühlschränken müssen die Temperaturen nach den Lebensmittel-Herstellerangaben, zumindest aber zwi-
schen + 4°C und + 7°C, liegen (Fisch + 2°C oder schmelzendes Eis) 
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